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Dienstleistungsvereinbarung Kollektivmitgliedschaft 
 

 

Zwischen   Institution 
    Adresse 

vertreten durch   Vorname Name 

(Leistungsbezüger, fortan Kollektivmitglied genannt) 

 

 

und dem   Verein Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben 

vertreten durch   Susanne Brasey, Dienstleistungszentrum ZEIT.WERK 

(Leistungserbringer, fortan ZEIT.WERK genannt) 

 

 

1. Ziel des Auftrags 

- Beratung und Unterstützung des Kollektivmitglieds betreffend Freiwilligenarbeit 

- Abwicklung der Zeitgutschriften für die Freiwilligen des Kollektivmitglieds 

 

2. Grundlagen der Dienstleistungsvereinbarung 

- Statuten Verein Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben 

- Richtlinien für Kollektivmitgliedschaften 

 

3. Die Leistungen von ZEIT.WERK 

- Beratung der zuständigen Person betreffend Freiwilligenarbeit und Zeitgutschriften 

- Gespräche zur Auswertung der Zusammenarbeit nach Bedarf, aber mindestens ein Mal pro Jahr 

- Abwicklung der Zeitgutschriften für die Freiwilligen 

- Vermittlung von Freiwilligen 

- Sucheintrag für Freiwillige auf der Website von ZEIT.WERK 

- Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen, kostenlose Teilnahme für Freiwillige von Kollektivmit-

gliedern 

 

4. Die Leistungen des Kollektivmitglieds 

- Der Leistungsbezüger ist Kollektivmitglied des Vereins Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben. Der Jah-

resbeitrag ist abhängig von der Anzahl der vom Kollektivmitglied beschäftigten Freiwilligen und beträgt 

CHF .......... 

- Das Kollektivmitglied hat Kenntnis von den Freiwilligenstandards von Benevol Schweiz und verpflichtet 

sich, diese einzuhalten. 

- Erbrachte Dienstleistungen der Freiwilligen ersetzen keine reguläre Stelle und dürfen keinesfalls weiter-

verrechnet werden.  

- Das Kollektivmitglied informiert seine Freiwilligen über ZEIT.WERK und die Zeitgutschriften und meldet 

die Personalien derjenigen Freiwilligen, die Zeitgutschriften wünschen an ZEIT.WERK. Die Freiwilligen 

melden ihre Einsatzstunden halbjährlich, damit diese von ZEIT.WERK administriert werden können. 

 

5. Datenschutz 

Das Kollektivmitglied ist verpflichtet, alle Informationen über Freiwillige, die im Rahmen dieser Dienstleistungsver-

einbarung bekannt werden – auch über ein allfälliges Vertragsende hinaus – im Rahmen der geltenden 
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Datenschutzbestimmungen zu behandeln. Alle datenschutzrechtlichen Sicherheitsvorschriften und Meldepflichten 

sind zu erfüllen. 

 

6. Haftung und Versicherung 

Gegenstand dieser Vereinbarung bilden die unter Punkt 3 aufgeführten Leistungen. Nur für Schäden, die durch 

eine unsorgfältige Auftragserfüllung gemäss Punkt 3 entstehen, haftet ZEIT.WERK resp. der Verein Nachbar-

schaft Wetzikon+Seegräben. Das Kollektivmitglied ist besorgt, dass seine Freiwilligen angemessen versichert 

sind. Von Seiten des Vereins Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben besteht für die Freiwilligen von Kollektivmit-

gliedern keine Versicherung. 

 

7. Schlussbestimmungen 

Ansprechperson Kollektivmitglied 

Vorname Name ist  Ansprechperson für ZEIT.WERK 

 

Ansprechperson ZEIT.WERK 

Susanne Brasey  ist Ansprechpersonen für das Kollektivmitglied. 

Bei Bedarf steht die Ressortleitung "Leitung ZEIT.WERK" des Vereins Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben 

gerne zur Verfügung. 

 

Inkrafttreten, Dauer und Kündigung der Vereinbarung 

Diese Dienstleistungsvereinbarung tritt per xx.xx.xxxx in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Die Laufzeit verlängert 

sich jeweils automatisch um ein Jahr. Sie kann jederzeit auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich von beiden 

Parteien gekündigt werden. 

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Bei Differenzen werden einvernehmliche Lösungen gesucht. 

Diese Vereinbarung und alle Fragen, Ansprüche oder Auseinandersetzungen, welche aus dieser Vereinbarung 

entstehen können, unterstehen schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist am Domizil des Vereins Nachbarschaft 

Wetzikon+Seegräben. 

 

Änderungen 

Während der Vertragsdauer können die Vertragspartner im gegenseitigen Einvernehmen Änderungen an der vor-

liegenden Vereinbarung vornehmen. Änderungen bedürfen der Schriftlichkeit. 

 

 

 

Verein Nachbarschaft Wetzikon+Seegräben   Dienstleistungszentrum ZEIT.WERK 
 

Wetzikon,        Wetzikon, 

 

 

 

_____________________________    __________________________________ 

   

Barbara Fischer      Susanne Brasey 

Vorstand, Ressort "Leitung ZEIT.WERK"      

 

 

 

Institution 

Wetzikon,  

 

 

_____________________________   

Vorname Name     
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